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Motion Frei-Diepoldsau (50 Mitunterzeichnende): 

«Videoüberwachungen im öffentlichen Verkehr 

 

 

Leider werden immer wieder Fahrzeuge des öffentlichen Verkehrs während der Fahrt beschä-

digt und verunstaltet. Ebenso wird das Personal hie und da bedroht. Ein Mittel für den Schutz 

vor solchen Übergriffen bietet die Überwachung durch Videokameras und die Aufzeichnung 

der entsprechenden Bilder. Aus Datenschutzgründen bedarf die Videoüberwachung aber 

einer gesetzlichen Grundlage. Für den Bereich der SBB wurde diese Grundlage im 

Eisenbahngesetz geschaffen und in der Videoüberwachungsverordnung SBB (SR 742.147.2) 

umgesetzt. Sie gilt auch für Busse, die im Auftrag der SBB oder deren Tochtergesellschaften 

Bahnersatzkurse fahren. Hingegen besteht für die übrigen Unternehmen des öffentlichen 

Verkehrs im Kanton St.Gallen keine gesetzliche Grundlage. Bei einigen Unternehmen besteht 

die Besonderheit, dass sie als Privatunternehmen im Auftrag von Bund, Kanton und 

Gemeinden öV-Angebote fahren und dafür eine Konzession erhalten haben. Die Privaten 

erbringen somit im Auftrag und unter Aufsicht der staatlichen Behörden öV-Dienstleistungen. 

Damit diese Unternehmen nicht eigene, unterschiedliche Reglemente ausarbeiten und die 

Datenschutzbestimmungen für alle Unternehmen im ganzen Kanton einheitlich geregelt und 

gehandhabt werden, ist eine für alle konzessionierten Unternehmen des öffentlichen Verkehrs 

einheitliche kantonale Gesetzesgrundlage zu schaffen. Dabei ist darauf zu achten, dass die 

Handhabung analog der Videoüberwachungsverordnung SBB einfach ist und nicht 

komplizierte Bewilligungsverfahren und -instanzen neu geschaffen werden. Zwar muss der 

Datenschutz bestmöglich gewährleistet werden, jedoch sollen die 

Videoüberwachungsanlagen unbürokratisch installiert werden können. 

 

Die Regierung wird deshalb eingeladen, für den Kanton St.Gallen eine gesetzliche Grundlage 

für Videoüberwachungen in Fahrzeugen und auf Anlagen von Unternehmen des öffentl ichen, 

konzessionierten Verkehrs zu schaffen.»  

 

 

19. Februar 2007 Frei-Diepoldsau 

 

 

 

 

Alder-St.Gallen, Ammann-Rüthi, Baer-Oberuzwil, Böhi-Wil, Bollhalder-St.Gallen, Brander-

Wattwil, Brändle-Bütschwil, Breitenmoser-Waldkirch, Bühler-Schmerikon, Cristuzzi-Widnau, 

Dietsche-Kriessern, Dobler-Oberuzwil, Domeisen-Rapperswil, Eberhard-St.Gallen, Eberle-

Flumserberg, Eugster-Wil, Frei Gschwend-Jona, Gächter-Berneck, Grämiger-Bronschhofen, 

Güntensperger-Dreien, Gutmann-St.Gallen, Hager-Uznach, Hangartner-Altstätten, Hasler-

St.Gallen, Hasler-Widnau, Hobi-Neu St.Johann, Jöhl-Amden, Kaufmann-St.Gallen, Kempter-

Au, Kendlbacher-Gams, Kühne-Flawil, Lehmann-Rorschacherberg, Lorenz-Kronbühl, Müller-

Waldkirch, Pfäffli-Rheineck, Ritter-Hinterforst, Sartory-Wil, Schneider-Rüthi, Schöbi-Altstätten, 

Schuler-Benken, Signer-Altstätten, Stadler-Bazenheid, Storchenegger-Jonschwil, Stump-

Engelburg, Trunz-Oberuzwil, Widmer-Wittenbach, Widmer-Mühlrüti, Würth-Jona, Würth-

Rorschacherberg, Zahner-Uznach 
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